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LOHNRUNDE 2023: 

3% Teuerungsausgleich, 2% Reallohnerhöhung = 5%

Die Spitäler müssen Betten schliessen, 
weil sie kein Personal mehr finden. Die 
Kantone müssen nicht ausgebildete Lehr-
personen verpflichten, weil sie kein Per-
sonal mehr finden. Die offenen Stellen 
bewegen sich im 6-stelligen Bereich. Man 
sah das zwar kommen, hat aber kein Ge-

genmittel gefunden. Vielleicht liegt es ja 
auch an den alljährlichen Sparrunden der 
Parlamente? Es ist Zeit, dies zu ändern.
Anreizsysteme für mehr Attraktivität des öf-
fentlichen Arbeitgebers gibt es zahlreiche. 
Die Aufgaben, die erfüllt werden, sind gut, 
in der Regel hochwertig. Die Mitarbeitenden 
arbeiten gerne für den Staat, das ist hier nicht 

die Frage. Die Lohnrunde fokussiert auf die 
Entschädigung. Die Entschädigung hat etwas 
mit Fairness zu tun, und sie ist nicht der 
einzige, aber ein Bestandteil auf dem Weg 
zu guten und motivierten Mitarbeitenden.

Die simplifizierende Differenzierung zwi-
schen «Lohnerhöhung Ja» oder «Lohner- 
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INHALT höhung Nein» muss aufgegeben werden. 
Sie sagt nicht genug aus. Von einer Lohn-
erhöhung kann nur gesprochen werden, 
wenn man für die geleistete Arbeit wert-
mässig mehr bekommt. Reallohnerhöhung 
ist hier der Begriff. Die Teuerung gleicht 
aus, was die Inflation an Wert genommen 
hat. Beträgt die Inflation 2%, dann ist die 
nominelle Anhebung des Lohns keine 
Lohnerhöhung. Es wird nur die bisherige 
Regelung wertmässig weitergeführt. 

Kein Schulterklopfen
Es kann sich also kein Arbeitgeber auf die 
Schulter klopfen, wenn er dem Personal 
die Teuerung ausgleicht. Der Mitarbeitende 
oder die Mitarbeitende verdient dann näm-
lich genau gleich viel wie zuvor. Und das 
nicht einmal ganz: Die Teuerung wird erst 
am Ende des Jahres ermittelt und für das 
Folgejahr ausgeglichen. Damit hat man die 
Teuerung tatsächlich für ein Jahr kreditiert, 
ausgeglichen wird dieses Jahr logischer-
weise nie.

250 000 offene Stellen im ersten Quartal 
2022, das ist die schweizerische Bilanz ge-
mäss Zürcher Jobradar. Eine erfreuliche 
Ursache dieser Situation ist: Es gibt viel zu 
tun. Aber die Arbeitskräfte fehlen. Das wird 
nicht besser, sondern schlimmer. In den 
nächsten 10 Jahren werden die geburten-
starken Jahrgänge pensioniert, das sind 
1 Million Mitarbeitende. Es rücken die ge-
burtenschwachen Jahrgänge nach, das sind 
nicht einmal halb so viele.

Will sich die öffentliche Verwaltung richtig 
positionieren, und daran haben die Mit-
arbeitenden ebenfalls ein Interesse, dann 
müssen die Anstellungsbedingungen stim-
men. Zu den Anstellungsbedingungen ge-
hört auch der Lohn. Wer jetzt noch darüber 
diskutiert, wie viel Prozent der Teuerung 
er auszugleichen beabsichtigt, hat etwas 
grundsätzlich nicht verstanden. Die Teue-
rung ist Werterhaltung und ist auszuglei-
chen. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt 
muss dazu führen, dass Reallohnerhöhun-
gen angeboten werden – und zwar für alle.

Die bisherigen Mitarbeitenden werden 
benachteiligt

Dafür gibt es einen guten Grund: Sucht der 
öffentliche Arbeitgeber neues Personal, 
wird er es nur bekommen, wenn er einen 
guten Anfangslohn bietet. Reiht er den neu-

en Mitarbeiter oder die neue Mitarbeiterin 
regelhaft in das Lohnband ein, wird er den 
Bewerber oder die Bewerberin zurzeit wohl 
nicht verpflichten können. Der öffentliche 
Arbeitgeber wird sein Ermessen bei der 
Bestimmung des Anfangslohns zugunsten 
der Neueintretenden nutzen und diese hö-
her einreihen. Damit werden alle bisherigen 
Mitarbeitenden benachteiligt und dabei 
auch ausgerechnet diejenigen, die während 
den letzten Jahren treu waren.

Die Konsequenzen aus diesem Mechanis-
mus sind gravierend. Der Mitarbeitende, 
der sieht, dass sein neu eintretender Kol-
lege mehr verdient als er selbst, trotz glei-
cher Qualifikation und gleicher Stellung, 
der wird nicht zufrieden sein. Er wird er-
kennen, dass ein Stellenwechsel hin zu 
einem neuen Arbeitgeber in aller Regel mit 
mehr Lohn verbunden ist. Wieso will man 
diesen Kreislauf in Gang setzen? Und wie-
so will man die Mitarbeitenden, die sich 
dem öffentlichen Arbeitgeber in überdurch-
schnittlichem Ausmass verpflichtet fühlen, 
bestrafen?

Nicht nur Geld, auch Flexibilitäten und 
Weiterbildung
Parallel zur Entschädigung wird man sich 
anderes überlegen müssen, um die Attrak-
tivität des Arbeitsplatzes zu schärfen. Lohn-
nebenleistungen, kürzere Arbeitszeiten, 
andere Arbeitszeitmodelle, Teilzeitarbeit, 
Arbeitsort und andere Flexibilisierungen 
sind anzubieten. 

Man darf sich auch die Frage stellen, ob 
man nach ausgebildeten Mitarbeitenden 
sucht oder ob es beim bestehenden Fach-
kräftemangel nicht besser ist, die Mitarbei-
tenden selbst auszubilden. Hier ist auf So-
lidarität zu setzen. Solidarität meint, dass 
man eben damit rechnen muss, dass Mit-
arbeitende ihren Job wechseln, man be-
kommt von anderen öffentlichen Arbeit-
gebern, was man auch selbst gibt – das hat 
zur Konsequenz, dass Aus- und Weiterbil-
dungen nicht durch scharfe Rückzahlungs-
klauseln verhindert werden dürfen.

Nun zu den Zahlen: Die Lohnrunde 2023 
kann nicht ohne Berücksichtigung der bei-
den vorangegangenen Lohnrunden 2021 
und 2022 erfolgen. Wirtschaftsentwicklung 
und Teuerung waren nicht immer so wie 
prognostiziert, was Auswirkungen auf die 
Lohnrunde 2023 haben wird.
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Das Wichtigste in Kürze

Die Lohnrunde für das Jahr 2023 wird konkret. Die Geschäftsleitung Öffentliches Personal 
Schweiz (ZV) hat Daten und Entwicklungen geprüft und ist zu einer klaren Lohnempfehlung 
gelangt. Vorab: Es ist zwischen dem Teuerungsausgleich und der Reallohnerhöhung zu 
differenzieren. Das ist zwar klar, trotzdem wird häufig nur von «Lohnerhöhung» gesprochen, 
auch dann, wenn nur ein Teil der Teuerung ausgeglichen wird. Das wäre tatsächlich eine 
Reallohnsenkung.

– �Zur Teuerung: Zurzeit sprechen wir von einer Teuerung von durchschnittlich 3% per 
Mai/Juni 2022. Folgt man den Ausführungen der KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH 
Zürich, hat die Inflationsdynamik deutlich an Fahrt gewonnen; sie beträgt im Euroraum 
7,5%; dagegen sind die bisherigen 3% in der Schweiz bescheiden. Wie sich dies weiterent- 
wickelt, ist schwierig zu prognostizieren. Aus diesen Zahlen müssen wir mitnehmen, dass 
der Teuerungsausgleich für das Jahr 2023 mindestens bei 3% angesetzt werden muss; diese 
Zahl berücksichtigt den per Mai/Juni ermittelten durchschnittlichen Wert, verbunden mit 
der (schwierigen und deshalb unsicheren) Prognose, dass sich die Teuerung nicht weiter 
verschärfen wird. Wurde die Teuerung im Jahr 2021 für das Jahr 2022 im Umfang von 6 % 
nicht ausgeglichen, ist dieser Betrag zu addieren, was dann 3,6% ergibt.

– �Zur Reallohnerhöhung: Der Ausgleich der Teuerung ist kein Argument gegen eine Reallohn-
erhöhung. Diese beiden Zahlen sind streng auseinanderzuhalten. Die Nachfragesituation 
auf dem Arbeitsmarkt für Fachkräfte schärft den Konkurrenzdruck der Arbeitgeber. Die 
öffentliche Hand ist nicht frei, ihre gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen oder nicht. Sie muss 
die Mitarbeitenden rekrutieren können. Die öffentliche Hand beschäftigt in der Hauptsache 
Fachkräfte. Wir sind der Überzeugung, dass eine Erhöhung von 2% die Konkurrenzsituation 
zum Marktlohn vorsichtig interpretiert und eine nachvollziehbare Forderung ist.

Ausgleich der Teuerung und Reallohnerhöhung unter dem Jahr 2022 sind im Auge zu behalten 
und zu berücksichtigen.

Empfehlung: Gehen Sie mit einem Teuerungsausgleich von 3% und einer Reallohnerhöhung 
von 2%, also insgesamt 5%, an den Start und überschreiten Sie die Ziellinie mit denselben 
Zahlen.

Lohnrunde 2020 für das Jahr 2021
Die Nominallöhne haben sich gemäss Bun-
desamt für Statistik (BFS) gegenüber dem 
Vorjahr durchschnittlich um 0,2% verrin-
gert. Der Anstieg des Preisniveaus, ausge-
löst durch die steigenden Öl- und Miet-
preise, führte Ende Jahr zu einer Teuerung 
von +0,6%. Seit Einführung des schweize-
rischen Lohnindexes im Jahr 1942 hat die 
Kaufkraft der Löhne zum 15. Mal abgenom-
men. Unter Einbezug einer mittleren Jah-
resteuerung von +0,6% sowie der um 0,2% 
gesunkenen Nominallöhne, ergibt unter 
dem Strich einen Reallohnrückgang von 
0,8%.

Es sei einschränkend einmal mehr erwähnt, 
dass die Zusammensetzung des Waren-
korbs, aus dem die Teuerung berechnet 
wird, höchst diskutabel ist, insbesondere, 
weil die Krankenkassenprämien nicht Teil 
des Warenkorbs sind – Öffentliches Perso-
nal Schweiz hat darauf wiederholt hinge-
wiesen, aber keine Anpassung dieser ver-
zerrenden Statistik erreicht.

Die finanzielle Lage der öffentlichen Hand 
war zum Zeitpunkt unserer Empfehlungen 
für die Lohnrunde 2021 relativ gut. Öffent-
liches Personal Schweiz (ZV) empfahl da-
mals eine Reallohnerhöhung von 2%. Diese 

Empfehlung konnte teilweise durchgesetzt 
werden. Bei den Lohnverhandlungen für 
das kommende Jahr wird deshalb zu prüfen 
und zu berücksichtigen sein, was man bei 
seinem Arbeitgeber für das Jahr 2021 tat-
sächlich erreicht hat. Zu prüfen ist: Wurde 
die Teuerung ausgeglichen und gab es eine 
Reallohnerhöhung oder nicht? Diese Zahlen 
sind fortzuführen.

Lohnrunde 2021 für das Jahr 2022
Die Zahlen für das Jahr 2022 (also die im 
Jahr 2021 ausgehandelten neuen Löhne) 
liegen noch nicht vollständig vor. Rück-
meldungen aus den Lohnverhandlungen, 
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Statistiken etwa der UBS sowie die Zahlen 
in den Gesamtarbeitsverträgen lassen aber 
vermuten, dass die Nominallöhne nicht 
einmal um ein Prozent gestiegen sind. Das 
bedeutet bei der gegenwärtigen Teuerung, 
dass die Reallöhne massiv sinken. Klar, wir 
haben uns in der Zeit der Pandemie ein 
wenig etwas angespart, weil nichts auszu-
geben war, aber das betrifft die Lohnent-
wicklung nicht.

Die Teuerung und faktische Reallohnerhö-
hung unter dem Jahr 2022 im Abgleich zu 
den Resultaten der Lohnrunde 2021 für das 
Jahr 2022 sind zu prüfen. Das hat jeder 
Personalverband für seinen Arbeitgeber 
individuell zu tun – zu unterschiedlich sind 
die Zahlen. 

Lohnrunde 2022 für das Jahr 2023
Die Entwicklung der Teuerung und der 
Reallöhne unter dem Jahr ist genau zu be-
obachten. Ersteres ist einfach möglich, 
Zweites weniger. Für die Reallöhne und 
deren Erhöhung spricht die Anzahl unbe-
setzter Stellen; je höher der Leerstand, des-
to besser muss der Lohn sein, den der 
Arbeitgeber dem Bewerber oder der Be-
werberin tatsächlich anbietet, wenn er die 
Stelle besetzen muss. Dieses Verhalten bil-

det über das Ganze gesehen eine realisti-
sche Reallohnerhöhung für das Folgejahr 
ab. Zu den Zahlen:

−− Teuerung: Im Fokus muss zunächst die 
Teuerung stehen. Diese muss ausgegli-
chen werden und kann nicht als Lohn-
erhöhung qualifiziert werden; sie belässt 
den Lohn wertmässig auf dem Stand wie 
vor dem Ausgleich. Die Teuerung ist des-
halb zu prognostizieren; da die Teuerung 
nur für die Zukunft ausgeglichen wird 
(und keine nachträgliche Entschädigung 
erfolgt, was ja auch nicht ausgeschlossen 
wäre), ist nicht zurückhaltend zu prog-
nostizieren.

Zurzeit sprechen wir von einer Teuerung 
von durchschnittlich 3% Ende Mai. Folgt 
man den Ausführungen der KOF Kon-
junkturforschungsstelle der ETH Zürich, 
hat die Inflationsdynamik im Euroraum 
deutlich an Fahrt gewonnen; Treiber 
hierfür sind insbesondere die Preise für 
Energie und Treibstoffe, aber auch für 
alle anderen Produkte, bei denen Liefer-
engpässe bestehen oder nur schon dro-
hen; das sind Autos, Wohnmöbel und 
touristische Dienstleistungen, aber auch 
Lebensmittel. Die Teuerung beträgt in 

den USA 8,5%, im Euroraum 7,5%; da-
gegen sind die bisherigen 3% in der 
Schweiz bescheiden. Wie sich das weiter-
entwickelt, ist schwierig zu prognosti-
zieren.

Aus diesen Zahlen müssen wir mitneh-
men, dass der Teuerungsausgleich für 
das Jahr 2023 bei 3% angesetzt werden 
sollte; diese Zahl berücksichtigt den per 
Ende Mai durchschnittlich ermittelten 
Wert, verbunden mit der (schwierigen 
und deshalb unsicheren) Prognose, dass 
sich die Teuerung nicht weiter verschär-
fen wird. Wurde die Teuerung im Jahr 
2021 für das Jahr 2022 im Umfang von 
0,6% nicht ausgeglichen, ist dieser Betrag 
zu addieren, was dann 3,6% ergibt.

Ein Verhandlungsergebnis kann aber 
auch sein, dass man eine Bandbreite 
verabredet. Das scheint zwar selten, aber 
eigentlich spricht nicht viel dagegen. Es 
geht beim Ausgleich der Teuerung 
schliesslich nicht um Lohnerhöhungen, 
sondern um den Werterhalt der verein-
barten Entschädigung.

−− Reallohnerhöhung: Die ausgeglichene, 
hohe Teuerung ist kein Argument gegen 

LOHNRUNDE 2023

Quelle: Bundesamt für Statistik, 
www.bfs.admin.ch
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eine Reallohnerhöhung. Diese beiden 
Zahlen sind streng auseinanderzuhalten. 
Wer lediglich von einer «Lohnerhöhung» 
spricht und den Ausgleich der Teuerung 
einschliesst, drückt sich nicht korrekt 
aus.

Nach Auffassung der Geschäftsleitung 
von Öffentliches Personal Schweiz (ZV) 
ist nach Jahren des Rückbaus eine 
Reallohnerhöhung angezeigt. Die Nach-
fragesituation auf dem Arbeitsmarkt für 
Fachkräfte unterstützt diese Vorstellung 
kräftig. Wer keine Mitarbeitenden mehr 
findet, muss die Arbeitsbedingungen 
anpassen. Für den Staat gilt dies ver-
schärft, weil er nicht frei ist, seine gesetz-
lichen Aufgaben zu erfüllen oder nicht. 
Er muss die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter rekrutieren können. Das leuch-
tet allen für den Polizeidienst, die Lehr-
personen, das Gesundheitswesen oder 
die Energieversorgung sofort ein; das gilt 
aber auch für alle anderen Verwaltungs-
zweige, selbst für die Steuern, weil wir 
diese für die Bezahlung der zwingend 
nötigen Dienstleistungen brauchen.

Damit stellt sich die Frage der Höhe: Die 
öffentliche Hand beschäftigt in der 
Hauptsache Fachkräfte. Hier besteht ein 
erheblicher Mangel, die Nachfrage ist 
hoch, das Angebot klein. Wir wollen kei-
nen Service public, der wegen zu tiefer 

Löhne gezwungen ist, nicht ausgebildete 
Mitarbeitende zu verpflichten, wie dies 
im Moment bei den Lehrpersonen pas-
siert. Wir wollen nach wie vor einen 
öffentlichen Dienst, der gut und effizient 
arbeitet. Um diese Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gewinnen zu können, muss 
der Lohn konkurrenzfähig sein, d. h. 
(auch) mit der Privatwirtschaft mithalten 
können. 

Wir sind der Überzeugung, dass eine 
Erhöhung von 2% die Konkurrenzsitua-
tion zum Marktlohn vorsichtig interpre-
tiert.

Anpassung des Lohngefüges und der 
Lohnbänder
Der öffentliche Arbeitgeber wird sich zu-
dem an die Arbeit machen müssen, um die 
Lohnbänder anzupassen. Es genügt nicht, 
den Lohn über alle Mitarbeitenden zu er-
höhen, es ist das Lohngefüge insgesamt – 
ausgedrückt in den Lohnbändern – anzu-
heben. Erst so behält man die vom Gesetz-
geber gewünschten Entwicklungsmöglich-
keiten des einzelnen Mitarbeiters oder der 
einzelnen Mitarbeiterin bei und kann die 
gute Leistung mit einer Lohnentwicklung 
und die schlechte Leistung mit keiner Lohn-
entwicklung abgelten. Führt man die Lohn-
bänder nicht nach, ist diese individuelle 
und von allen Arbeitgebern mit Leistungs-
lohnmodellen gewünschte und versproche-

ne Lohnentwicklung nicht umsetzbar. Dies 
lässt sich unschwer aus der nachfolgenden 
Grafik entnehmen, welche die Lohnent-
wicklung in einer schweizerischen Stadt 
abbildet (und in dieser Form ihre Konkur-
renzfähigkeit wie auch das Leistungslohn-
prinzip erheblich einschränkt):

Führt man nicht nach und passt keine 
Lohnbänder an, werden die Verzerrungen 
erheblich und bilden nicht mehr ab, was 
tatsächlich vereinbart wurde. Der Mitarbei-
tende oder die Mitarbeitende, die mit dem 
Versprechen des öffentlichen Arbeitgebers, 
sich in der jeweiligen Position vom unteren 
Ende des Lohnbandes hin zum oberen Ende 
entwickeln zu können – wenn die Leistung 
stimmt –, in den Job gestartet ist, muss er-
kennen, dass gar keine Entwicklung ge-
stützt auf die eigene Leistung möglich ist.

Unsere Empfehlung
Wir fordern Sie deshalb auf, geschätzte 
Präsidien der Personalverbände, mit einem 
Ausgleich der Teuerung von 3% und einer 
Reallohnerhöhung von 2%, also insgesamt 
5% an den Start zu gehen und die Ziellinie 
mit denselben Zahlen zu überschreiten.

Öffentliches Personal Schweiz

Die Geschäftsleitung

LOHNRUNDE 2023

rot: Lohnentwicklung in der Stadt X; blau: Entwicklung Nominallohnindex; grün: Entwicklung der Lohnbänder
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HERAUSFORDERUNGEN STÄRKEN 
DEN ZUSAMMENHALT
Delegiertenversammlung vom 12. Mai 2022 in Aarau

Die neue Art der Austragung und ein Themenschwerpunkt waren 
Besonderheiten der Delegiertenversammlung 2022. Anstatt der 
traditionellen, eintägigen Veranstaltungen wurde ein relativ kurzes 
Nachmittagsmeeting angeboten – dem Zeitgeist der Effizienz folgend. 
Themenschwerpunkt war der «Rechtsschutz für alle», dem die 
Delegierten nach intensiver Diskussion zustimmten. Wir sind ab 
kommendem Jahr noch etwas mehr schützende Personalverbände.

Gabriela Sollberger 
Redaktorin ZV Info

Veranstaltungsort war Aarau. Die aargaui-
sche Stadt hat sich von seiner schönsten 
Seite gezeigt, davon konnten sich die De-
legierten bei einem Stadtrundgang gleich 
selbst überzeugen. Mit dem kompakteren 
Ablauf – die DV fand dieses Jahr nur am 
Nachmittag statt – wollte der ZV erreichen, 
dass möglichst viele Delegierte zur Tagung 
reisen. Denn trotz allem: Abwesenheiten 
vom Arbeitsplatz sind nicht so gern gese-
hen, so war es denn nur knapp ein halber 
Tag.

Hauptthemen waren der «Rechtsschutz für 
alle», die Wahlen des Gesamtvorstandes und 
die mögliche Digitalisierung der ZV Info.

Präsident Urs Stauffer eröffnete die Dele-
giertenversammlung 2022 und hiess alle 
Anwesenden in der Aula der Alten Kanti 
herzlich willkommen. Langsam, aber sicher 

sei wieder Normalität zu spüren, das phy-
sische Zusammenkommen sei nach Covid-
Zeiten sehr wichtig, betonte Urs Stauffer.

Er freute sich, dass über 60 Delegierte, 
Ehrenmitglieder sowie in- und ausländische 
Gäste den Weg nach Aarau gefunden hat-
ten, und begrüsste insbesondere den Stadt-
präsidenten von Aarau, Dr. Hanspeter 
Hilfiker, den aargauischen Regierungsrat 
und Finanzdirektor Dr. Markus Dieth, den 
Ehrenvorsitzenden und offiziellen Vertreter 

des Beamtenbundes Baden-Württemberg 
(BBW), Horst Bäuerle, die Ehrenmitglieder 
Toni Isenschmid und Walter Schopferer, 
dann Adrian Wüthrich von Travail.Suisse 
und – last but not least – Johanna Bundi 
Ryser vom Verband der Schweizerischen 
Polizeibeamten VSPB.

Grussbotschaften
Dr. Hanspeter Hilfiker freute sich, im 
Namen des Stadtrates von Aarau die Gruss-
botschaft zu überbringen, und hiess alle 

DELEGIERTENVERSAMMLUNG

Dr. Markus Dieth, Regierungsrat des Kantons Aargau
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Anwesenden in Aarau herzlich willkommen. 
In seiner Ansprache legte er das Augenmerk 
auf die Herausforderungen rund um die 
Digitalisierung des öffentlichen Dienstes. 
Der Stadtrat hat 2020 die Smart-City-Strate-
gie und eine Umsetzungsplanung für die 
Stadt Aarau beschlossen. Elektronische 
Dienstleistungen für EinwohnerInnen und 
Unternehmen sollen unabhängig der gel-
tenden Öffnungszeiten (E-Governement) 
möglich sein. Zudem sollen die städtischen 
Daten zur freien Nutzung (Open Governe-
ment) zugänglich gemacht, die digitalen 
Fähigkeiten in Schul- und Lernkonzepten 
(Smart People) gefördert und ein digitales 
Parkleitsystem (Smart Parking) eingeführt 
werden. Der Stadtpräsident bedankte sich 
bei den Mitarbeitenden im öffentlichen 
Dienst der Stadt Aarau und wünschte ihnen 
viel Erfolg bei der Umsetzung des techno-
logischen Fortschritts.

Im Namen des Kantons Aargau begrüsste 
Regierungsrat Dr. Markus Dieth die An-
wesenden und sprach über seine Erfahrun-

gen als Finanzdirektor des Kantons Aargau. 
In der letzten Zeit konnten gute Zahlen 
präsentiert werden. Es sei dem Kanton ge-
glückt, CHF 1,2 Milliarden Schulden zu-
rückzubezahlen. Zurzeit seien noch rund 
CHF 200 Millionen Schulden offen. Der 
Kanton sei deshalb auch für zukünftige 
Herausforderungen gewappnet. Als Finanz-
direktor seien die Finanzen natürlich wich-
tig. Das Wichtigste für eine Unternehmung 
seien aber die Menschen! So sei er stolz, 
für 5000 Mitarbeitende verantwortlich zu 
zeichnen. Personalverbände spielen des-
halb eine grosse Rolle; sie setzen sich für 
die Belange der Mitarbeitenden ein. Auch 
Regierungsrat Dr. Markus Dieth bedankte 
sich für die wertvolle Arbeit der Mitarbei-
tenden des öffentlichen Dienstes. 

Statutarische Geschäfte
Präsident Urs Stauffer führte gewohnt zügig 
und versiert durch die statutarischen Ge-
schäfte. Brigitte Wilkinson präsentierte den 
Delegierten das Rechnungsergebnis 2021. 
Im Budget 2021 war weder ein Verlust noch 

ein Gewinn vorgesehen; dies hat sich so 
nicht realisiert. Aufgrund der vielen Rechts-
fälle, der neuen Aufwendungen für den 
Aufbau, die Nachführung und Gestaltung 
der Social-Media-Kanäle, die Unterstützung 
der Verbände beim Aufbau eigener Web-
sites, den gestiegenen Aufwand im Sekre-
tariat und den Mehrausgaben beim Posten 
Delegiertenversammlung 2021 (auf dem 
Pilatus) resultierte ein Verlust von CHF 
30 802.03. Das stellt mit Blick auf die letz-
ten Jahre, genauer Jahrzehnte, einen Einzel-
fall dar. Die Delegierten akzeptierten dies 
und nahmen die Jahresrechnung, nachdem 
Dr. Ruedi Bürgi den Revisorenbericht ver-
lesen hatte, einstimmig an.

Für das Jahr 2023 wird ein Verlust von CHF 
8000.00 budgetiert. Die Geschäftsleitung 
hat dabei vorsichtig budgetiert und ins-
besondere mit weiterhin erhöhten Ausga-
ben in der Rechtsberatung und bei den 
Social Media gerechnet. Das Budget wurde 
von den Delegierten mit 25 Ja-Stimmen und 
2 Enthaltungen genehmigt.

DELEGIERTENVERSAMMLUNG
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Rechtsschutz für alle
Am intensivsten diskutiert wurde das The-
ma «Rechtsschutz für alle». Die Delegierten 
waren durch die Berichterstattung in der 
ZV Info, durch das ausführliche Schreiben 
der Geschäftsleitung an die Präsidien der 
Personalverbände wie auch durch bilate-
rale Kontakte zwischen Sekretariat und 
Personalverband über zentrale Fragen des 
Rechtsschutzes informiert.

Diskutiert wurde, ob es tatsächlich nötig 
sei, Rechtsschutz für alle anzubieten. Auch 
die Kosten waren ein zentrales Thema. Die 
Geschäftsleitung machte darauf aufmerk-
sam, dass man in Fragen des Rechtsschut-
zes nicht einfach eine Erfolgs- oder Verlust-
rechnung führen könnte, sondern der 
Solidaritätsgedanke sei zentral. Selbstver-
ständlich sei zu hoffen, dass man diese 
Versicherung nicht dauernd in Anspruch 
nehmen müsse; aber wenn es ein Mitglied 
trifft, dann hat es jedenfalls diese Sorge 
nicht und weiss, dass es anständig gegen 
den Arbeitgeber vertreten wird. Ganz ab-
gesehen davon hat das Wissen des Arbeit-
gebers darum, dass jedes Mitglied von 
Öffentliches Personal Schweiz über Rechts-
schutz verfügt, eine präventive Wirkung. 
Die Geschäftsleitung ist auch überzeugt, 
dass die jüngeren Mitarbeitenden den 
Rechtsschutz als Voraussetzung für den 
Verbandsbeitritt sehen.
Die meisten Delegierten hat diese Argu-
mentation letztlich überzeugt und die Ver-
sammlung stimmte mehrheitlich der Ein-
führung von «Rechtsschutz für alle» zu. 

DELEGIERTENVERSAMMLUNG
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Verabschiedung und Wahlen
Präsident Urs Stauffer verabschiedete Vor-
standsmitglied Barbara Weilenmann, Ver-
treterin des Personalverbandes der Stadt 
Schaffhausen, und bedankte sich für die 
Arbeit im Vorstand von Öffentliches Perso-
nal Schweiz.

Die Delegiertenversammlung wählte Prä-
sident Urs Stauffer (der in Aarau im Übrigen 
sein 20-Jahr-Dienstjubiläum als Präsident 
feierte) und alle bestehenden Mitglieder 
des Vorstandes einstimmig. Neu in den Vor-
stand wurden Annina Fricker vom Personal-
verband der Stadt St. Gallen und Markus 
Dürrenberger vom Baselstädtischen An-
gestellten-Verband (BAV) gewählt. Die Wie-
derwahl der Geschäftsleitungsmitglieder 
wie auch der beiden Revisoren erfolgte 
ebenfalls einstimmig.

Das ist an sich erfreulich, auch, dass sich 
die Geschäftsleitung wie faktisch der ge-

DELEGIERTENVERSAMMLUNG

samte Vorstand erneut zur Wahl gestellt 
haben. Das darf aber nicht darüber hinweg-
täuschen, dass Einzelne bereits seit Jahr-
zehnten im Dienst sind, unentgeltlich, sich 
aber nicht mehr ewig zur Verfügung stellen 
werden. Auch dieser Daueraufgabe der 
Nachfolgeregelung widmet sich der ZV in-
tensiv.

Digitalisierung der ZV Info
Es gibt lieb gewonnene Gewohnheiten, die 
man gelegentlich überdenken muss. Die 
ZV Info, unser Verbandsorgan, gibt es seit 
100 Jahren. Damals waren das nur kurze 
Statements auf wenigen Seiten, wenn über-
haupt, heute sprechen wir von monatlichen 
Ausgaben zwischen 20 und 30 Seiten, er-
gänzt durch Beiträge im Newsletter, in den 
Social Media und auf der Webpage.

Die ZV Info steht als Printausgabe auf dem 
Prüfstand. Die Geschäftsleitung will wissen, 
ob die Zeitschrift (gestützt auf verschiede-

ne Überlegungen, auch aus Gründen der 
Umwelt) weiterhin als Printausgabe er-
scheinen soll oder ob sie ganz oder teil-
weise digitalisiert wird. Die Abklärungen 
werden dies zeigen; mit einem teilweisen 
Ersatz der Printausgabe durch digitale Me-
dien ist aber in jedem Fall zu rechnen.

Delegiertenversammlung 2023
Für die Durchführung der nächsten Dele-
giertenversammlung hat sich die Stadt Zug 
beworben. Anhand eines kurzen Videos 
wurde gezeigt, worauf sich die Delegierten 
im Jahr 2023 freuen können. Zug hat so 
einiges zu bieten.

Das Datum der kommenden Delegierten-
versammlung wurde noch nicht festgelegt. 
Öffentliches Personal Schweiz wird Sie zu 
gegebener Zeit wieder informieren.

Gabriela Sollberger,
Redaktorin ZV Info

Dr. Hanspeter Hilfiker, Stadtpräsident Aarau

V.l. Urs Bertsch, Iris Braunwalder, Simon Habermacher Dr. Markus Dürrenberger
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DIE PROBEZEIT – EIN ÜBER-
BLICK 

«Drum prüfe, wer sich ewig bindet» – dieses Sprichwort gilt auch im 
Arbeitsverhältnis. Dazu dient die Probezeit. Nach der Rechtsprechung soll 
die Probezeit die Parteien auf die Schaffung eines auf Dauer angelegten 
Arbeitsverhältnisses vorbereiten, indem sie Gelegenheit erhalten, ihr 
Vertrauensverhältnis zu erproben und festzustellen, ob sie zueinander 
passen, bevor sie sich für einen längeren Zeitraum binden. Entspricht das 
eingegangene Vertragsverhältnis nicht ihren Erwartungen, müssen die 
Parteien es schnell beenden können. Diese einfache Umschreibung täuscht 
darüber hinweg, dass die Probezeit immer wieder zu rechtlichen Fragen 
führt. Auf die wichtigsten Aspekte wird nachfolgend näher eingegangen. 

MLaw Claudia Schnüriger 
Rechtsanwältin

Gesetzliche Regelung
Die kantonalen Personalgesetzgebungen 
verweisen oft auf die Bestimmungen des 
Obligationenrechts.

Gemäss Art. 335b Abs. 1 OR gilt der erste 
Monat eines unbefristeten Arbeitsverhält-
nisses als Probezeit, falls die Parteien nichts 
anderes vereinbart haben. Die Probezeit 
darf höchstens auf drei Monate verlängert 
werden. Während der Probezeit kann das 
Arbeitsverhältnis jederzeit mit einer Kün-
digungsfrist von sieben Tagen gekündigt 
werden. Bei einer effektiven Verkürzung 
der Probezeit infolge Krankheit, Unfall oder 
Erfüllung einer nicht freiwillig übernom-
menen, gesetzlichen Pflicht erfolgt eine 
entsprechende Verlängerung der Probezeit.

Auf kantonale Regelungen, die vom Obliga-
tionenrecht abweichen, wird im Rahmen 
dieses Beitrags nicht näher eingegangen, 
müssen jedoch im Einzelfall beachtet werden.

Beginn der Probezeit
Das Bundesgericht erwog (vgl. Urteil 
4A_3/2017), dass für den Beginn der Probe-
zeit der Stellenantritt, d. h. die tatsächliche 
Arbeitsaufnahme und nicht der vertraglich 
festgelegte Antrittstermin massgeblich sei. 

Dauer der Probezeit
Wenn die Parteien nichts anderes schriftlich 
vereinbaren, dauert die Probezeit einen 
Monat. Sie kann verkürzt oder bis maximal 
auf drei Monate verlängert werden. Eine 
freiwillige Verlängerung der Probezeit über 
die drei Monate hinaus ist vorbehältlich 
abweichender kantonaler Regelungen nicht 
möglich. Die Probezeit muss für Arbeit-
geber und Arbeitnehmer von gleicher Dau-
er sein. Den Parteien steht es auch frei, 
gänzlich auf die Probezeit zu verzichten. 

Kündigungsfrist und -termin
Die Kündigungsfrist beträgt sieben Tage, 
wobei Kalendertage gemeint sind. Die Re-

gelung der Dauer der Kündigungsfrist ist 
dispositiv, die Parteien können beliebig 
davon abweichen. Die Kündigungsfrist 
kann in der Probezeit sogar ganz wegbe-
dungen werden, womit das Arbeitsverhält-
nis mit dem Zugang der Kündigung endet 
(sog. entfristete Kündigung). Während der 
Probezeit kann auf einen beliebigen Termin 
hin gekündigt werden, sofern die Parteien 
nichts Abweichendes regeln.

Zeitpunkt der Kündigung
Damit eine Kündigung noch als in der Pro-
bezeit ausgesprochen gilt, muss sie dem 
Gekündigten bis am letzten Tag der Probe-
zeit zugehen. Das Versanddatum ist nicht 
entscheidend. Die Kündigungsfrist muss 
dabei nicht gänzlich innerhalb der Probe-
zeit liegen, sondern darf sich darüber hin-
aus erstrecken. 

Kündigungsgrund in der Probezeit
Im öffentlichen Personalrecht ist eine Kün-
digung durch den Arbeitgeber nur aus sach-
lichen Gründen möglich. Die Probezeit 
dient dazu, die Persönlichkeit des Mitarbei-
ters und seine Eignung für eine bestimmte 
Position zu beurteilen. Gemäss einem ak-

RECHT
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tuelleren Entscheid des Bundesgerichts 
(siehe Urteil 8C_370/2021) genügt bei einer 
Kündigung während der Probezeit das Feh-
len eines für die Erfüllung der übertrage-
nen Aufgaben notwendigen Vertrauensver-
hältnisses als sachlicher Kündigungsgrund.

Zeitlicher Kündigungsschutz nach Art. 
336c und d OR
Der Schutz vor Kündigungen zur Unzeit greift 
während der Probezeit nicht. Dies gilt auch 
bei einer Verlängerung der Kündigungsfrist 
nach Art. 336c Abs. 3 OR, da auch die Ver-
längerungsperiode zur Probezeit zählt. Dem-
zufolge kann einem Arbeitnehmer auch wäh-
rend des Militärdiensts, einer Krankheit, 
eines Unfalls oder einer Niederkunft gemäss 
den kurzen Kündigungsfristen der Probezeit 
gekündigt werden. 

Missbräuchliche Kündigung während 
Probezeit
Das Bundesgericht hat in einem Leitent-
scheid (siehe BGE 134 III 108) erstmals die 
Anwendbarkeit des sachlichen Kündi-
gungsschutzes während der Probezeit be-
jaht. Demnach kann eine Kündigung also 
auch während der Probezeit missbräuchlich 
erfolgen. Gemäss Bundesgericht ist jedoch 
zu beachten, dass die Missbrauchsbestim-
mungen mit Blick auf den Zweck der Pro-
bezeit gegenüber einem Arbeitsverhältnis 
mit ordentlicher Kündigungsfrist nur ein-
schränkend zur Anwendung gelangen.

Derjenige, dem gekündigt worden ist, hat 
vor Ablauf der Kündigungsfrist schriftlich 
beim Kündigenden Einsprache zu erheben. 
Das Erfordernis der Einsprache während 
der Kündigungsfrist gilt auch bei einer Kün-
digung während der Probezeit, soweit dies 
möglich und zumutbar ist. Das Bundes-
gericht ist streng: Es ist der Auffassung, 
eine Einspracheerhebung innert der auf 
drei Tage verkürzten Kündigungsfrist sei 
möglich und zumutbar. 

Verlängerung der Probezeit bei Ver-
hinderung an der Arbeitsleistung 
Während der Probezeit sollen sich Arbeit-
geber und Arbeitnehmer kennenlernen und 
das Arbeitsverhältnis bei Diskrepanzen mit 
einer kurzen Kündigungsfrist wieder auf-
lösen können. Das gegenseitige «Kennen-
lernen» bedingt natürlich, dass der Arbeit-
nehmer während der Probezeit auch tat-
sächlich für den Arbeitgeber tätig ist. Aus 
diesem Grund verlängert sich in drei Fällen 
verhinderter Arbeitsleistung die Probezeit 
um die Dauer der Verhinderung, nämlich 
bei Krankheit, Unfall und Erfüllung einer 
nicht freiwillig übernommenen, gesetzli-
chen Pflicht (Militär- und Zivilschutzdienst). 
Dabei kommt es nicht auf das Verschulden 
des Arbeitnehmers an. Weder Schwanger-
schaft noch Ferien oder unbezahlter Urlaub 
führen zur Verlängerung der Probezeit. 
Deshalb wird in der Praxis in der Regel 
vereinbart, dass Arbeitnehmer während der 

Probezeit keine Ferien beziehen dürfen 
oder nur einige wenige Tage. Die Parteien 
können diese Verlängerungen durch schrift-
liche Vereinbarung wegbedingen oder sie 
können auch zusätzliche Gründe verein-
baren, die zur Verlängerung der Probezeit 
führen können. Die zwingende Höchst-
dauer von 3 Monaten kann jedoch durch 
solche Vereinbarungen nicht überschritten 
werden, dies im Unterschied zu den im 
Gesetz aufgezählten Verlängerungsgrün-
den.

Die Verlängerung der Probezeit findet ohne 
weiteres Zutun der Parteien statt. Bis anhin 
ungeklärt war jedoch die Frage, wie sich 
die Verlängerung der Probezeit berechnet. 
In einem neuen Bundesgerichtsurteil (sie-
he Urteil 8C_317/2021, zur Publikation 
vorgesehen) wurde diese Frage nun ge-
klärt. Damit die Probezeit den Zweck des 
gegenseitigen «Kennenlernens» erfüllen 
kann, soll die zur Verfügung stehende Zeit 
nicht durch die Verhinderung des Arbeit-
nehmers gekürzt werden. Das bedeutet, 
dass nur die tatsächliche Arbeitszeit als 
Probezeit angerechnet werden soll. Die 
Verlängerung der Probezeit erfolgt deshalb 
um diejenige Anzahl ganzer Arbeitstage, 
um welche die Probezeit durch den effek-
tiven Arbeitsausfall verkürzt wurde. Ohne-
hin freie Tage führen nicht zur Verlänge-
rung. Daraus folgt, dass Samstage sowie 
Sonn- und Feiertage bei der Verlängerung 

RECHT
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der Probezeit nicht mitzuzählen sind. Fol-
gendes Beispiel soll dies verdeutlichen: Der 
Arbeitnehmer ist in der Probezeit während 
drei Arbeitstagen krank. Die Probezeit wür-
de regulär an einem Donnerstag enden. In 
diesem Fall verlängert sich die Probezeit 
nicht bis Sonntag, sondern bis zum darauf-
folgenden Dienstag, da die arbeitsfreien 
Tage (Samstag und Sonntag) nicht mitzu-
zählen sind. 

Konkurrenzverbot bei Ausscheiden 
während der Probezeit
Ein vereinbartes Konkurrenzverbot gilt 
grundsätzlich auch bei einer Kündigung 
während der Probezeit. Es ist aber nur 
unter ganz bestimmten Voraussetzungen 
verbindlich: Der Arbeitnehmer muss ver-
tieften Einblick in den Kundenkreis oder 
in die Fabrikations- oder Geschäftsgeheim-
nisse des Unternehmens haben. Zudem 
muss die Verwendung dieser Kenntnisse 
dem ehemaligen Arbeitgeber erheblich 
schaden können. Dieses Schädigungspoten-
zial wird bei einer Kündigung in der Probe-
zeit schwer nachzuweisen sein.

Jedes Konkurrenzverbot muss räumlich, 
sachlich und zeitlich beschränkt sein. Bei 
einem Konkurrenzverbot bei Ausscheiden 
während der Probezeit werden stärkere 
Beschränkungen erforderlich sein als bei 
einer ordentlichen Kündigung. 

Nur eine Probezeit
Zwischen denselben Parteien kann die Pro-
bezeit nur einmal während dreier Monate 
laufen. Wenn ein Vertrag beendet und ein 
neuer geschlossen wird, kann keine neue 
Probezeit vereinbart werden, es sei denn, 
die Probezeit im ersten Arbeitsvertrag hat 
weniger als drei Monate gedauert. Weitere 
Ausnahmen bestehen bei längerem Ver-
tragsunterbruch und dann, wenn der Ar-
beitnehmer eine gänzlich andere Funktion 
übernimmt, sodass ein Bedürfnis besteht, 
den neuen Arbeitsplatz bzw. die Fähigkei-
ten des Arbeitnehmers in Bezug auf die 
neue Stelle kennenzulernen. 

Fazit
Das Ziel der Probezeit ist es, dass sich 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer kennenler-

nen und bei fehlender Harmonie den Ar-
beitsvertrag relativ einfach und rasch wie-
der auflösen können. Demzufolge bestehen 
während der Probezeit besondere Regelun-
gen. Die jederzeitige Kündigungsmöglich-
keit und die kurzen Kündigungsfristen 
können für beide Parteien vorteilhaft sein. 
Demgegenüber ist der Arbeitnehmer bei 
einer Arbeitsverhinderung durch Krankheit, 
Unfall, Schwangerschaft oder Militär- bzw. 
Zivildienst während der Probezeit nicht 
geschützt, denn die Sperrfirsten gemäss 
Art. 336c und d OR gelten während der 
Probezeit nicht. Die Hürden zur Geltend-
machung einer Entschädigung wegen miss-
bräuchlicher Kündigung sind mit Blick auf 
den Zweck der Probezeit stark erhöht. 
Schliesslich sollten die Arbeitnehmer die 
neueste bundesgerichtliche Rechtspre-
chung zur Verlängerung der Probezeit in-
folge Krankheit oder Unfall beachten.

MLaw Claudia Schnüriger

Was verbindet Sie 
mit Ihrer Bank?
Geld. Und was Ihre Bank damit macht. Gesellschaftliche Verantwortung  
ist uns wichtig: Lohngleichheit gehört genauso dazu wie die Vereinbarkeit von 
Arbeit und Familie. Der Zentralverband Öffentliches Personal Schweiz (ZV)  
und die Bank Cler, das passt – deshalb sind wir seit vielen Jahren Partner.  
Davon profitieren auch Sie – ob Zahlen und Sparen, Anlegen, Hypotheken oder 
Finanzplanung: cler.ch/zv

Zeit, über Geld zu reden.

* Diese Angaben dienen ausschliesslich Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Für die Anlagelösungen  
verweisen wir auf cler.ch. Voraussetzungen und Bestimmungen und unser vollumfängliches Angebot auf cler.ch/zv

ZV-Spezial: 

10% Bonus

auf Einzahlungen

in die Anlagelösung

Nachhaltig*

RECHT
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GESUND MIT DEM VELO 
UNTERWEGS
ÖKK

Wer sich ausreichend bewegt, tut der Gesundheit etwas Gutes. 
Das Velofahren gewinnt dabei immer mehr an Beliebtheit. 61 Prozent 
der Schweizer Bevölkerung fährt Velo – 42 Prozent davon zur sport- 
lichen Betätigung –, zeigt die Studie des Bundesamts für Sport. 
Nicht wenige klagen aber über Schmerzen. Ein Bikefitting kann helfen.

Eine zu hohe Sitzposition, ein falscher Sat-
tel oder ein unpassender Lenker: Wenn das 
Velo nicht richtig auf den Körper eingestellt 
ist, kann aus dem Spass auf zwei Rädern 
eine schmerzvolle Qual werden. «Besonders 
häufig klagen Velofahrende über schmer-
zende Sitzknochen sowie Taubheitsgefüh-
le im Genitalbereich oder den Fingerspit-
zen. Hinzu kommen Verspannungen im 
Rücken», sagt die Bewegungswissenschaf-
terin Manuela Weibel. Solche Schmerzen 
müssen aber nicht hingenommen werden. 
Weibel ist für das Ergonomie-Angebot bei 
Veloplus verantwortlich, einem der gröss-
ten Schweizer Fachhändler. «In einem ers-
ten Schritt überprüfen wir die Grundein-
stellungen des Velos, wie die Höhe des 
Sattels und des Lenkers. Zudem schauen 
wir uns die Position von Rücken, Schultern 
und Armen an und machen Verbesserungs-
vorschläge für eine gesunde Körperhaltung 
auf dem Velo.» Mithilfe einer Satteldruck-
messung kann die Sitzposition und auch 
das Sattelmodell genau analysiert werden. 
So bringt sie in Erfahrung, wie die jeweili-
ge Person auf dem Sattel sitzt und welcher 
Sattel besser passen würde. «Die optimale 
Sitzposition ist nicht nur von der Länge der 
Beine abhängig, sondern auch von der Fle-
xibilität, dem Fuss- und Kniewinkel sowie 
von Gewohnheiten und Beschwerden.» Die 
Fachfrau empfiehlt ein solches Bikefitting 
allen Velofahrenden, die regelmässig in die 
Pedale steigen, denn eine optimale Ein-
stellung wirke auch präventiv gegen 
Schmerzen (Bild Bikefitting).

Ruggawind mit ÖKK
Mit dem BikeBonus beteiligt sich ÖKK an 
den Kosten eines Bikefittings. Die Versi-
cherung mit gesundem Bündnerverstand 
möchte aber nicht nur, dass man gesund, 
sondern auch sicher auf zwei Rädern unter-
wegs ist. Versicherte profitieren von diver-
sen Angeboten, die keine andere Kranken-
versicherung in der Schweiz bietet. So 
übernimmt ÖKK einen Teil der Kosten beim 

Mitglieder von Öffentliches 
Personal Schweiz profitieren mit 
ÖKK!
Entdecken Sie alle Vorteile der Partnerschaft 
mit BGB Schweiz und den grossen Wettbewerb 
auf www.oekk.ch/zv

Kauf eines neuen Helms, von Protektoren 
oder eines Bike-Rucksacks und beteiligt 
sich an Fahrtechnikkursen, welche von 
Swiss Cycling oder Partnerbetrieben des 
Verbandes durchgeführt werden. Wichtig 
ist aber auch, dass nicht nur die Sportbe-
geisterten selbst, sondern auch ihr Velo fit 
ist. Deshalb zahlt ÖKK auch einen Beitrag 
an den Veloservice. 

ÖKK
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ASYLSUCHENDE AUS 
DER UKRAINE
Unterstützung durch Private versus Service public

Die unvorstellbare und furchtbare Situation im Kriegsgebiet Ukraine 
dauert nun bereits mehrere Monate an. Nach Schätzung des Staatssekreta- 
riates für Migration, SEM, sind bis Anfang Juni 2022 mehr als 7 Millionen 
Menschen aus der Ukraine geflohen. Viele von ihnen konnten sich in die 
angrenzenden EU-Länder in Sicherheit bringen. Bei uns haben per 3. Juni 2022, 
dem 100. Kriegstag, 55 379 Personen ein Gesuch um Status «S» gestellt.

Rico Roth 
Vorstandsmitglied
Öffentliches Personal Schweiz (ZV)

Als Vergleich, dies ist etwa die Grösse der 
Stadt Biel oder vom Kanton Appenzell Aus-
serrhoden. Was bedeutet überhaupt der 
Schutzstatus S? Der Schutzstatus «S» wurde 
nach den Balkankonflikten in den 1990er 
Jahren geschaffen, aber bis jetzt nie an-
gewendet. Er erlaubt Flüchtlingen, ein Jahr 
lang in der Schweiz zu leben und zu arbei-
ten. Der Bund kann den Schutzstatus bei 
Bedarf verlängern.

Auch in der Schweiz ist eine grosse Soli-
darität mit den Flüchtenden entstanden. 
Das zeigt sich einerseits in der grossen 
Anzahl entstandener Gastfamilien und 
andererseits in der immensen Hilfsbereit-
schaft der Bevölkerung. In meiner Wohn-
gemeinde sind momentan gegen 40 Flüch-
tende aus der Ukraine bei Gastfamilien 
untergebracht. Das Angebot von privatem 
Wohnraum ist das eine, das andere sind 

die spontanen Spendenaufrufe oder das 
Sammeln von Hilfsgütern. So wurde bei-
spielsweise in einer Nachbargemeinde eine 
umfangreiche Sammelaktion durchgeführt. 
Die Auslieferung der erhaltenen Waren ist 
danach pragmatisch und gut organisiert 
direkt ins betroffene Krisengebiet ausge-
liefert worden. Das zeigt uns wieder ein-
mal, wie in Notsituationen vieles einfacher 
und unbürokratisch funktionieren kann!

Wie sieht es in dieser Hinsicht mit dem 
Service public aus? Können die Erwartun-
gen der Anspruchspersonen und die ge-
stellten Qualitätsansprüche erfüllt werden? 

Ich denke, alle Personen, welche im Be-
reich Asylwesen tätig sind oder eine Auf-
gabe im Zusammenhang mit Flüchtenden 
haben, können dies unvoreingenommen 
bejahen. Wie eben dieser Service public im 
Asylwesen aussieht, beschreibe ich Ihnen 
am einfachsten kurz am Beispiel vom So-
zialdienst Bezirk Affoltern (SOBA). Der 
SOBA regelt und koordiniert für 11 Ge-
meinden im Bezirk Affoltern das Asylwe-
sen. Was ist genau unter dieser Dienstleis-
tung zu verstehen? Dem Kanton Zürich sind 
mittlerweile rund 9600 Flüchtende aus der 
Ukraine zugewiesen worden. Für die be-
treffenden Gemeinden des Bezirkes be-
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deutet dies heute eine Aufnahme von rund 
260 Personen. Es handelt sich bei den Per-
sonen ausschliesslich um Schutzsuchende 
aus der Ukraine. Diese Zahl erscheint auf 
den ersten Augenblick nicht so dramatisch. 
Vergleichen wir uns mit dem Ausland, dann 
sollte die Unterbringung der zugewiesenen 
Flüchtlinge doch keine Probleme darstel-
len.

Diese Einschätzung täuscht indes. Die Ge-
meinden verfügen in der Regel nur über 
wenige oder vereinzelte Wohnungen zur 

Unterbringung von Flüchtenden. Das 
heisst, die Gemeinden sind verantwortlich 
für genügend Wohnungen (Betten). Für die 
Gemeinden eine sehr grosse Herausforde-
rung, den dringend benötigten Wohnraum 
sicherstellen zu können. Der SOBA ist für 
die Asylfürsorge und Betreuung zuständig. 
Wie sehen die Betreuungsaufgaben für die 
Flüchtenden im Einzelnen aus? Das Team 
Asyl- und Migrationswesen des SOBA hat 
innerhalb von 60 Tagen 150 neue Fälle in 
die Fallführung aufgenommen. Dies ent-
spricht einer Zunahme von 100%, ohne 

zusätzliche Ressourcen. 
Die Mitarbeitenden im 
Asyl- und Migrations- 
wesen kümmern sich im 
Wesentlichen um folgen-
de Anliegen der Schutz-
suchenden:

Persönliches Erstge-
spräch, Ansprechperson 
für allgemeine Fragen, 
Integrationsförderung, 
Suche nach geeignetem 
Wohnraum, Unterstüt-
zung bei finanziellen 
Anliegen, Klärung von 
Bildungsfragen bei Ju-
gendlichen usw. 

Zum Schluss dürfen wir 
nicht ausser Acht lassen, 
dass es nicht nur Asyl-
suchende aus der Uk-
raine gibt. Wir haben in 
der Schweiz nach wie 
vor Asylverfahren von 
bedrohten oder geflohe-
nen Personen aus ande-
ren Ländern. Auch in 
diesem Bereich verfügen 
wir in der Schweiz über 
gut funktionierende, so-
ziale Institutionen, die 
Personen in schwierigen 
Lebenssituationen unter-
stützen und Hilfe bei 
diversen Anliegen anbie-
ten. Das heisst, im So-
zialbereich arbeiten 
ebenso engagierte und 
wertvolle Mitarbeitende 
wie bei anderen öffent-
lichen Stellen.

Mit ihrer Arbeit stellen 
sie einen gut funktionierenden Service pu-
blic sicher. Damit dies auch in Zukunft so 
bleibt, sind alle im öffentlichen Dienst ge-
fordert, sich den laufenden Herausforde-
rungen zu stellen und gegenüber Neuem 
weiterhin offen zu bleiben. 

Besen Dank für Ihr Engagement im öffent-
lichen Dienst. 

Rico Roth,
Vorstandsmitglied

Öffentliches Personal Schweiz (ZV)
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WANN NICHT JETZT, WANN 
DANN?
Aus der Versicherungsgruppe

Liebe Mitglieder
Bereits diverse Umfragen haben es gezeigt: Die grösste Sorge der Schweizer 
ist es, im Alter nicht genügend Geld zur Verfügung zu haben (AHV, Rente, 
Säule 3a, etc.). Geht es Ihnen gleich? Wenn ja, informieren Sie sich jetzt über 
die verschiedenen Möglichkeiten, Ihre finanzielle Situation zu verbessern.

Urs Graf 
Geschäftsleitungsmitglied
Öffentliches Personal Schweiz (ZV)

Robert Mazenauer 
VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG

Seit Jahren arbeiten wir von Öffentliches 
Personal Schweiz (ZV) mit der VVK Vor-
sorge- und Vermögenskonzepte AG zusam-
men.
Besuchen Sie die kostenlosen Webinare 
und Workshops und profitieren von den 
Sonderkonditionen.
Lesen Sie dazu auch den nachfolgenden 
Artikel «Das einzigartige Konzept der kun-
denorientierten Finanzberatung der VVK 
AG» und melden Sie sich für ein – speziell 
für Mitglieder von Öffentliches Personal 
Schweiz (ZV) angebotenes – Webinar oder 
einen Workshop an (Anmeldung online 
unter https://www.vvk.ch/seminare-und-
workshops/vorsorge-workshopszv/).

Urs Graf,
Geschäftsleitungsmitglied
Öffentliches Personal Schweiz (ZV)

Das einzigartige Konzept der kunden-
orientierten Finanzberatung der VVK 
AG
Die VVK AG arbeitet nur auf der Basis eines 
individuellen finanziellen Lebensplans mit 
ihren Kundinnen und Kunden zusammen, 
seit 1997.

In den letzten Jahren haben wir mit diesen 
Erfahrungen und mit Hilfe unserer Kun-
dinnen und Kunden daraus eine digitale 
kundenorientierte Beratungsintelligenz ent-
wickelt. Diese ist weltweit einzigartig, 
weil sie sich auf die Digitalisierung wirk-
licher Kundenbedürfnisse konzentriert und 
nicht einfach einen weiteren digitalen Ka-
nal für den Produkteverkauf schafft wie 
alle anderen Apps bekannter FinTech.

Damit kann endlich die von vielen Kundin-
nen und Kunden der VVK AG seit Jahren 
geschätzte kundenzentrierte Finanzbera-
tung auch von allen Banken, Versicherun-

gen, Finanzberatern und Vermögensver-
waltern einfach umgesetzt werden. 

Das digitale Beratungstool «FinConPro» der 
VVK Gruppe wird derzeit von diversen 
grossen Anbietern in mehreren Ländern für 
einen Einsatz in ihrem Unternehmen ge-
prüft.

Aus diversen Fachgesprächen spüren wir 
jedoch, dass eine branchenweite Umstel-
lung auf eine holistische Kundenberatung 
noch einige Zeit brauchen wird, da die 
bestehenden Entschädigungsmodelle im-
mer noch auf der Anzahl der verkauften 
Produkte basieren, und es besteht weder 
Druck noch grosses Interesse, etwas daran 
zu ändern. Dies wird auch von einigen von 
uns kontaktierten Verantwortlichen bestä-
tigt, «… dass ihre Beraterinnen und Berater 
primär nicht dazu ausgebildet wurden, 
Kundinnen und Kunden mit einem solchen 
ganzheitlichen individuellen Vorsorgeplan 
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zu beraten, sondern um zuerst die eigenen 
Produkte zu verkaufen.» Hier sei ihnen die 
VVK AG weit voraus.

Bei der VVK AG setzen wir dieses Bera-
tungskonzept seit mehr als 25 Jahren er-
folgreich um. Jede Kundin und jeder Kun-
de erhält unsere Ratschläge nur, wenn sie 
einen Finanz- und Vorsorgeplan erstellen 
lassen. Damit stellen wir gleichzeitig eine 
100%-ige Konformität mit dem neuen Fi-
nanzdienstleistungs-Gesetz FIDLEG sicher, 
welches vor allem den Kundenschutz er-
höht. 

Auf Grund der vielen positiven Feedbacks 
unserer Kundinnen und Kunden wissen 
wir, dass wir mit diesem lebensbegleiten-
den Vorsorge- und Finanzplan-Konzept 
eine echte Hilfe für all jene Menschen bie-
ten, die eine faire und individuelle Bera-
tung im Finanzbereich suchen. Wir sind 
der Meinung, dass jede ratsuchende Person 
das Recht hat, nach ihren persönlichen fi-
nanziellen Träumen, Wünschen und Zielen 
beraten zu werden. 

Damit auch die Selbstplaner eine profes-
sionelle Grundlage für ihre finanzielle Le-
bensplanung erhalten, ist die Anwendung 
der Software ebenso für Endkunden auf-
gebaut worden. Diese können immer noch, 
wenn sie möchten, mit ihrem selbst ge-
machten Plan zum Anbieter ihrer Wahl ge-
hen und die dazu passenden Produkte 
auslesen.

Warum ist eine kundenorientierte Fi-
nanzberatung mittels eines Vorsorge-
plans dringend nötig? 

Weil:

1.	 die grösste Sorge der Schweizer Be-
völkerung die Altersvorsorge ist,

2.	 die Vorbereitung auf den dritten Le-
bensabschnitt bereits in jungen Jahren 
wichtig ist,

3.	 die Menschen ihre aktuelle finanzielle 
Situation verstehen müssen,

4.	 sie dank der erworbenen Kenntnisse 
der eigenen Situation endlich kompe-
tent über ihr Vermögen mitentscheiden 
können,

5.	 damit das Grundwissen zu den eige-
nen Finanzen allgemein steigt,

6.	 das Abhängigkeitsverhältnis zu den 
Beraterinnen und Beratern in Finanz-
fragen sinkt,

7.	 die empfohlenen Massnahmen immer 
im Rahmen der persönlichen Möglich-
keiten stehen,

8.	 nicht der Verkauf von Produkten, son-
dern die Optimierung der aktuellen 
Situation der Kunden im Fokus steht,

9.	 das Vertrauen in die notwendigen 
Massnahmen, Empfehlungen und Pro-
dukte steigt,

10.	 alle Ratsuchenden ein grosses Stück 
finanzielle Freiheit erhalten.

Mit der Vision «Jede Kundenberatung mit 
einem Finanzplan» beschritten wir von An-
fang an den Weg, alle Kunden mit einem 
massgeschneiderten finanziellen Lebens-
plan ganzheitlich in die Beratung einzu-
beziehen.

Dazu betreiben wir ein eigentliches Finanz-
coaching bei jedem Lebensereignis und 
erhöhen damit auch das Finanzwissen 
unserer Kundinnen und Kunden. 
1.	 Wir machen sie in einem Seminar auf 

die Grundlagen und Herausforderun-
gen des Vorsorgesystems aufmerksam 
und 

2.	 erstellen auf ihren Wunsch ihren per-
sönlichen Plan.

3.	 So zeigen wir ihnen ihre aktuelle fi-
nanzielle Lebenssituation und 

4.	 modellieren die möglichen Entwick-
lungen/Szenarien über die nächsten 
Jahre. 

5.	 Die jeweiligen Auswirkungen erläutern 
wir ihnen im Detail.

6.	 Dies ermöglicht ihnen, bei allen Mass-
nahmen, Produkten und Anlagen mit-
zuentscheiden. 

Erst wenn sie daraus erkennen, dass die 
empfohlenen Massnahmen, Produkte und 
Anlagen ihre finanzielle Situation positiv 
beeinflussen und ihre Wünsche, Träume 
und Ziele in optimaler Weise unterstützen, 
begründen wir eine Zusammenarbeit. 

Dieser ungewohnte Weg wird in wenigen 
Jahren der Standard in der Finanzberatung 
sein. Dies zeigen die ersten Studien und 
Artikel der grossen Beratungsfirmen im 
Markt. 

Informieren Sie sich persönlich über die 
Vorteile dieses einzigartigen Beratungskon-
zeptes anlässlich eines speziell für die Mit-
glieder des ZV zusammengestellten Semi-
nars.

Hier finden Sie die Anmeldeinformationen:
https://www.vvk.ch/vorsorge-workshops/
vorsorge-workshops-zv/

Robert Mazenauer, Seminarleiter und Vor-
sorgeexperte der VVK Vorsorge- und Ver-
mögenskonzepte AG, Teufen AG

Die VVK AG ist Marktführerin 
in der kundenorientierten 
Finanz- und Vorsorgeplanung 
bei den Mitgliedern grosser 
nationaler Verbände. Sie berät 
nach dem «Safe-Pension-Prin-
zip». Jede finanzielle Entschei-
dung wird dahingehend geprüft, 
welche Auswirkungen sie auf 
die spätere Pensionierung der 
Ratsuchenden bewirkt. 
Damit können Sie sicher in Ihre 
Pension gehen.
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GUT GESCHÜTZT ONLINE SHOPPEN 
UND IM INTERNET SURFEN
Zurich Versicherung

Das Internet bietet viele Möglichkeiten – doch es ist mit Gefahren 
verbunden. Auch Privatpersonen können Hackern zum Opfer fallen, 
beim Onlineshopping betrogen oder virtuell ausgeraubt werden.

Schnell die sozialen Medien checken, 
Bücher online bestellen und die Bahnver-
bindung heraussuchen. Wir nutzen das 
Internet so häufig, dass wir nicht mehr 
merken, was wir tun – jedes Mal eine Ver-
bindung zu anderen Computern aufbauen. 

Als Privatperson gehackt
Ein falscher Klick – und der Computer wird 
zum «digitalen Problemfall». Dann ist es 
wichtig, einen Experten zu finden, der die 
Schadsoftware entfernt, die Programme 
neu aufsetzt und Daten aus dem Backup 
wiederherstellt. 

Gefahren beim Onlineshopping
Auch beim Onlineshopping kann einiges 
schiefgehen: Wollten Sie die Traumvilla 
buchen, stattdessen handelt es sich um eine 
baufällige Hütte? Oder wurden Ihre online 
bestellten Produkte nie geliefert? Noch 
schlimmer: Ein Hacker hat sich Zugang zu 
den E-Banking-Zugangsdaten beschafft und 
Ihr Konto leergeräumt?

Zurich sichert Sie umfassend ab
Zurich bietet zwei neue Cyberversicherun-
gen an:  
−− Versichert gegen Hackerangriffe und 
Schadsoftware

	 Mit «Cyber Safe Surf» können Sie sich 
gegen die Folgen von Hackerattacken 
und Schadsoftware schützen. Wir zahlen 
den Experten, der die Schadsoftware ent-
fernt, die Programme neu aufsetzt und 
Ihre Daten aus dem Backup wiederher-

Mitglieder von Öffentliches Personal Schweiz (ZV) 
profitieren bei Zurich von 10% Rabatt.

Unter zurich.ch/partner finden Sie alle Informationen zu den Angeboten von 
Zurich. Hier können Sie Ihre individuelle Prämie berechnen und Ihre persön-
liche Offerte erstellen. Dafür benötigen Sie folgenden Zugangscode: dyXKSy6R

Sie können uns auch unter der Gratisnummer 0800 33 88 33 kontaktieren oder 
besuchen Sie Ihre Zurich-Agentur in Ihrer Nähe. Sie finden die nächstgelegene 
unter zurich.ch/agentur. Bitte erwähnen Sie Ihre ZV-Mitgliedschaft.

stellt. Dies für weniger als CHF 40.– pro 
Jahr.

−− Versichert beim Onlineshopping und 
E-Banking

	 Bei Vorfällen rund ums Onlineshopping 
hilft die «Shop & Pay»-Versicherung. Sie 
zahlt, wenn ein Krimineller via E-Ban-
king Ihr Konto leerräumt, wenn online 

bestellte Waren fehlerhaft oder gar nicht 
geliefert werden oder wenn Sie online 
eine Ferienunterkunft buchen und dabei 
betrogen werden. In diesem Fall beträgt 
die Versicherungssumme CHF 10 000.–. 
Optional können Sie mit einer höheren 
Prämie eine grössere Summe von bis zu 
CHF 50 000.– absichern.
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Vorankündigung
Mitgliederversammlung 2022
Wann: Donnerstag, 1. September 2022, 17.30 Uhr
Wo: Psychiatrie Baselland, Mehrzweckraum, Bienentalstrasse 7, 4410 Liestal

KANTON BASEL-LANDSCHAFT
Verband des Staats- und Gemeindepersonals
des Kantons Basel-Landschaft

Simon Habermacher
Vorstandsmitglied
Öffentliches Personal Schweiz (ZV)

Am Donnerstag, 1. September 
2022, fi ndet ab 17.30 Uhr nach 
langer Pause wieder eine physische 
Mitgliederversammlung statt. Bitte 
tragt euch den Termin ein! Gerne 
laden wir euch danach zu einem 
feinen Stehapéro ein.

Treffpunkt: Psychiatrie Baselland, 
Mehrzweckraum, Bienentalstrasse 7, 
4410 Liestal

UNSERE VERTRAGSPARTNER

Weitere Informationen 

zu unseren Vertragspartnern fi nden Sie auf 
www.oeffentlichespersonal.ch
Rubrik «Dienstleistungen»

KANTON BASEL-LANDSCHAFT
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Hier erfolgt eine Zusammenstellung der 
schriftlich eingegangenen Meldungen:

Standespolitik, Arbeit in den einzelnen 
Verbänden

Bern
Keine Meldung

Biel
Die Finanzlage von Biel ist sehr schlecht. 
Eine Steuererhöhung wird diskutiert. Zu-
erst wird aber über ein starkes Sparpaket 
gestritten. Ein Stellenmoratorium und ein 
Personalabbau von 20% stehen zur Dis-
kussion. Der Verband wird sich hier natür-
lich vehement dagegen wehren.

Biel verzeichnet einige Rechtsfälle beim 
Personal, welche durch den Verband juris-
tisch begleitet werden.

Diese Vorkommnisse bescheren dem Ver-
band einen Mitgliederzuwachs.

Der Personalverband Biel hat ein Co-Prä-
sidium. Urs Stauffer kann demnächst den 
Stab an eine Frau weiterreichen.

Burgdorf
Teuerung/Besoldung
Für die Legislatur 2021 bis 2024 wurden 
die Lohnmassnahmen schon vorgängig mit 
einem Prozent Zuwachs der Lohnsumme 
durch den Stadtrat beschlossen. In der Bud-
getberatung 2022 wurden, wie sonst üblich, 
die Lohnmassnahmen von den Parteien 
nicht angegriffen und so im Budget be-
lassen.

Diverses
Mit Beginn der Pandemie im Jahr 2019 
kamen die Geschäfte des Personalverban-
des Burgdorf fast zum Erliegen. So konnten 
die jährlichen Hauptversammlungen im 
Jahr 2020 und 2021 nur auf dem Postweg 
abgehalten werden. Auch mussten die ge-
selligen Anlässe, die vorgesehen waren, auf 
unbestimmte Zeit verschoben werden.

Mit der Lockerung der Massnahmen konn-
ten wir nun endlich wieder eine Hauptver-
sammlung planen und am 28. März 2022 
im Restaurant National in Burgdorf durch-
führen.

Für den Vorstand werden neue Mitglieder 
gesucht. Der Präsident steht an der HV 
2023 infolge Pensionierung nicht mehr zur 
Wiederwahl zur Verfügung.

Die Besichtigung des Schlosses Burgdorf 
wird im Sommer 2022 als geselliger Anlass 
nachgeholt. 

Köniz
Budget und Teuerungszulage ab 
1. Januar 2020
Das Budget mit einer Steuererhöhung von 
1,49 auf 1,60 wurde abgelehnt. Die an-
schliessenden Variantenvorschläge des Ge-
meinderates wurden vom Parlament zu-

rückgewiesen. Köniz steht zurzeit ohne 
Budget da.

Für 2022 ist kein Teuerungsausgleich vor-
gesehen, da die negativen Vorjahres-Teue-
rungen noch nicht aufgeholt sind.

Für individuelle Beförderungen wurden 
wie bisher 0,8 Lohnprozente vorgesehen. 
Diese können aber erst gewährt werden, 
wenn ein genehmigtes Budget vorliegt, und 
zwar nicht für das ganze Jahr 2022, sondern 
lediglich ab 1. Juli 2022 (Beitrag des Per-
sonals zu den Sparmassnahmen).

Pensionskasse
Das Börsenjahr 2021 war hervorragend und 
das Kapital des aktiven Personals konnte 
mit 5% (3% über dem Projektionszinssatz) 
verzinst werden. Zudem wurde der Tafel-
wechsel vollzogen und der technische Zins-
satz auf 1,25% gesenkt. Mit all diesen Mass-
nahmen schliesst die PK voraussichtlich 
2021 mit einem Deckungsgrad von zirka 
117,5% ab.

Diverses
−− Die PV wirkt bei den Umsetzungsmass-
nahmen zur Personalstrategie mit. Dabei 
wird es kurz- und langfristige Anpassun-
gen der Personalverordnung und des 
Personalreglementes geben.

−− Obschon coronabedingt in den Jahren 
2020 und 2021 weniger Aktivitäten zu 
verzeichnen waren, haben wir zu diver-
sen Themen (Massnahmen aus der Auf-
gabenüberprüfung, Personalstrategie, 
Homeoffice-Lösung, Nachwuchsbil-
dungskonzept und Whistleblowing) Stel-
lungnahmen verfasst.

−− Die geselligen Anlässe Fyrabe-Wanderig 
und Dartturnier sowie die Besichtigung 
der Naturoase Eichholz konnten 2021 

Arbeit der Verbände in der 
Regionalgruppe Bern
Protokoll der Sitzung vom 5. April 2022, 17.00 Uhr, Sitzungszimmer 
Erdgeschoss des Tiefbauamtes Bern, Bundesgasse 38

KANTON BERN
Regionalgruppe Bern

Kurt Gasser 
Vorstandsmitglied
Öffentliches Personal Schweiz (ZV)

REGIONALGRUPPE BERN
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durchgeführt werden. Ebenfalls fand am 
7. März 2022 die Hauptversammlung 
wieder physisch statt.

Langenthal
Teuerung/Besoldung 
Langenthal steht finanziell noch gut da. 
Trotzdem steht eine Steuererhöhungsdis-
kussion an.

Lohnanpassung 2022
− 0,8% für generelle Gehaltsanpassung 

(Ausgleich der Teuerung)
− 0,4% (Lohnsummenwachstum) für indi-

viduelle, leistungsorientierte Gehaltsan-
passungen

Forderung des Personalverbandes für 
2023:
− Voller Teuerungsausgleich
− 1% (Lohnsummenwachstum) für indivi-

duelle, leistungsorientierte Gehaltsan-
passungen

Entlohnungssystem:
In den vergangenen Monaten fand ein 
Lohnvergleich in Zusammenarbeit mit ei-
nem externen Unternehmen statt. Aufgrund 
dieser Überprüfung wurden Anpassungen 
bei den Löhnen vorgenommen. Vom Per-
sonalverband wird die Anpassung des ak-
tuellen Lohnsystems und des Qualifikati-
onssystems gefordert. Eine Überarbeitung 
sollte im Jahr 2022 erfolgen.

Pensionskasse
Die Pensionskasse der Stadt Langenthal 
senkt den Umwandlungssatz per 1. Januar 
2022 abgestuft von 5,6% auf 5%. Als Kom-
pensationsmassnahmen beschloss der 
Stadtrat Langenthal die Anpassung der mo-
natlichen Sparbeiträge um 1 Lohnprozent, 
welche im Verhältnis 60% Arbeitgeber und 
40% Arbeitnehmende beglichen werden. 
Im Weiteren erfolgt ein Beitrag von rund 
CHF 1500000.00 an das Alterskapital der 
älteren Mitarbeitenden bis zu den Jahr-
gängen 1975.

Verzinsung der Altersguthaben 2021: Auf-
grund einer erfreulichen Performance von 
6,39% für das Jahr 2021 beschloss der Stif-
tungsrat eine Verzinsung in der Höhe von 
2,0% für das Jahr 2021.

Diverses:
Mobiles flexibles Arbeiten (mfA)
Per 1. Januar 2022 trat die Verordnung über 

das mobil-flexible Arbeiten in Kraft. Die 
Verordnung regelt die Rahmenbedingun-
gen und Voraussetzungen von mobil-fle-
xiblem Arbeiten durch das städtische Per-
sonal. mfA wird wie folgt definiert: Das 
Arbeiten ausserhalb des von der Arbeit-
geberin zur Verfügung gestellten Arbeits-
platzes mit einer erhöhten zeitlichen Fle-
xibilität.

Münchenbuchsee
keine Meldung 

Muri
Muri hat seit dem 1. Januar 2022 ein neues 
Personalreglement sowie eine neue Ver-
ordnung.

Dies ist identisch mit dem Kanton.

Seit dem 1. Januar 2021 ist die Gemeinde 
Muri bei der PK Previs angeschlossen.

Murten
Teuerung/Besoldung 2022
Es erfolgt kein Teuerungsausgleich, da der 
Landesindex der Konsumentenpreise, der 
als Bezugsgrösse für die Berechnung der 
Teuerung dient, zwischen November 2010 
(Index = 109,6 Pkt.) und November 2021 
(Index =109,4 Pkt.) um 0,2 Punkte gesun-
ken ist.

Der Altersstufenanstieg erfolgt gemäss Per-
sonalreglement.

Pensionskasse 
Stiftungsstrategie 2022–2026: Der Stiftungs-

rat verfolgt die übergeordnete Zielsetzung, 
die Previs stabil, zukunftsorientiert und 
wettbewerbsfähig auszurichten. Die wich-
tigsten strategischen Eckpunkte für die 
Jahre 2022 bis 2026 sowie erste konkrete 
Massnahmen, Details und Hintergrundin-
formationen sind im Internet zu finden. 
Neues Vorsorgereglement 2022: Das Vor-
sorgereglement der Previs wurde auf den 
neusten Stand gebracht. Das Reglement, 
gültig seit 1. Januar 2022, sowie eine Über-
sicht der Änderungen, finden Sie auf der 
Website der Previs.

Delegiertenversammlung nur noch digital. 
Pandemiebedingt konnte die DV im Juni 
nicht vor Ort stattfinden. Bereits vor zwei 
Jahren hat der Stiftungsrat entschieden, die 
Geschäfte der Delegiertenversammlung ab 
2022 nicht mehr mittels physischer Ver-
sammlung durchzuführen. Nähere Infor-
mationen für die Delegierten zur digitalen 
DV 2022 erfolgen im Frühjahr.

Diverses
Murten führte eine Reorganisation der Ver-
waltung durch. Es wurde eine neue Ab-
teilung Gesellschaft geschaffen.

Es finden Neuwahlen für den Stadtrat statt.
Die Flüchtlingssituation beschäftigt die 
Stadt Murten.

Murten hat noch keine HO-Regelung.

Die Mitgliedergewinnung ist im Vorstand 
ein Thema.

Spiez
keine Meldung
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Steffisburg
Rechnung 2021
Die Jahresrechnung 2021 schliesst positiv 
ab. Die Auswirkungen des Coronavirus auf 
die Steuererträge waren bei den Unter-
nehmungen erfreulicherweise weniger 
gross als anfangs erwartet. Die Jahresrech-
nung wird an der GGR-Sitzung vom 
29.  April 2022 behandelt.

Pensionskasse der Gemeinde Steffisburg
Nachdem auch der Grosse Gemeinderat 
am 22. Oktober 2021 als letzte Instanz der 
neuen Anschlusslösung zugestimmt hat, 
haben sich sämtliche Arbeitgeber der Pen-
sionskasse der Gemeinde Steffisburg per 
1. Januar 2022 der VZ BVG Sammelstiftung 
angeschlossen. Die Pensionskasse der Ge-
meinde Steffisburg wurde in der Folge auf-
gelöst. 
Das Entscheidungsgremium bei der VZ 
BVG Sammelstiftung wird neu die «Vor-
sorgekommission» bilden. Die Kommission 
ist paritätisch zusammengesetzt. Die Arbeit-
gebervertretenden wurden durch die ein-
zelnen Arbeitgeber und die Arbeitnehmer-
vertretenden durch alle Arbeitnehmenden 
gewählt. 

Diverses
Fringe Benefits der Gemeinde:
Angebote im Rahmen der verwaltungsinter-
nen Gesundheitsförderung wie Ergonomie 
am Arbeitsplatz, BLS-AED-SRC, gratis 
Früchte, günstiger Kaffeepreis CHF 0.50, 
gleitende und flexible Arbeitszeiten, Be-
treuungszulage für Mitarbeitende mit Kin-
dern, grosszügige Beteiligung an Aus- und 
Weiterbildungen, Möglichkeit zur Telearbeit 
(Homeoffice), CHF 100.00 Belohnung für 
Stellenvermittlung, grundsätzlich zwei Per-
sonalanlässe (Personalfest/Personalrap-
port), Reka-Card (vergünstigter Bezug), 
Saison-Abo Badi Steffisburg (vergünstigter 
Bezug), Velo-Check, Mobility Elektroauto, 
Tauschwand mit Büchern und DVDs, 
Gratis-Tickets für Spiele des Handballclubs 
Steffisburg und einige Gratis-Langlaufpäs-
se für die Loipen Heimenschwand sowie 
für die ganze Schweiz. Zudem hat sich die 
Gemeinde Steffisburg dem Veloverleihsys-
tem der Stadt Thun angeschlossen. Ab Som-
mer 2021 werden sechs Stationen mit Velos 
und E-Bikes in Steffisburg in Betrieb sein. 
Alle Mitarbeitenden der Gemeinde Steffis-
burg können ein vergünstigtes Jahresabo 
für CHF 30.00 pro Jahr statt CHF 60.00 
abschliessen.

Zeiterfassung:
Ab 2022 werden die Ausgleichstage (Ent-
schädigung für die zusätzlich geleistete 
Wochenarbeitsstunde in der Grössenord-
nung von fünf Tagen) in ausserordentliche 
Ferientage umgewandelt. Die Bewirtschaf-
tung der Ausgleichstage in der Zeiterfas-
sung bedeutete einen grossen manuellen 
Aufwand. Diese Änderung hat eine Anpas-
sung der Personalverordnung zur Folge.

Neue Telefonanlage
Letztes Jahr wurde die 20-jährige Telefon-
anlage ersetzt. Vom Ersatz betroffen waren 
ca. 220 Telefonapparate in der Gemeinde-
verwaltung, deren Aussenstellen und in 
allen Schulhäusern und Kindergärten. Die 
Projektverantwortlichen haben sich für 3CX 
entschieden. 3CX ist eine moderne Kom-
munikationslösung, welche sich nahtlos in 
die Informatik-Infrastruktur integriert. Alle 
Computerarbeitsplätze sind mit einem 
«Software-Telefon» (3CX Client) und einem 
Headset ausgerüstet, wodurch auf einen 
herkömmlichen Tischapparat verzichtet 
werden kann. 

Mitgliederbestand GPV
Aufgrund von diversen Weggängen ist die 
Mitgliederzahl leicht gesunken. Im Vorstand 
sind zwei Posten vakant.

Worb
Besoldung
Budget und Teuerung 2021/22
Der Gemeinderat hat für das letzte und das 
laufende Jahr je 1% der Lohnsumme für 
einen individuellen Lohnaufstieg bewilligt.

Budget und Teuerung 2023
Für das nächste Jahr wird wieder 1% der 
Lohnsumme für einen individuellen Lohn-
aufstieg angestrebt.

Pensionskasse
Per 1. Januar 2019 wurde unsere PK-Voll-
versicherungslösung in ein zeitgemässeres 
Pensionskassenmodell, in eine teilautono-
me Stiftung überführt. Der Stiftungsrat hat 
dadurch mehr Möglichkeiten beim Anlegen 
der Altersguthaben.

Die Entwicklung der Rendite hat sich da-
durch bis heute positiv entwickelt.

Diverses
An der Dezembersitzung 2021 hat es im 
Parlament einen Vorstoss gegeben, zukünf-

tig die Übergangsrente zu streichen. Der 
Grund ist; Kosten einzusparen. Der Vor-
stand und die Präsidialabteilung haben 
daraufhin ein Schreiben aufgesetzt, dass 
der Vorstoss nicht weiterverfolgt wird. Die 
Sache ist noch pendent.

Am 9. September 2020 wurde der Personal-
ausflug durchgeführt. Er erfolgte abtei-
lungsweise. Die Bauabteilung erlebte einen 
Detektiv-Tag in Bern und lernte dadurch 
unsere Hauptstadt von einer etwas anderen 
Seite kennen.

Der Personalausflug 2021 hat infolge Covid 
in Worb am 22. September 2021 stattge-
funden. Nebst einem Mittagessen wurden 
die Fernwärmezentrale, die Schafwoll-
dämm-Produktion, Naturschauplätze und 
die Bar-Bara am Bach besucht.

Am 8. Juni 2022 finden die Abteilungsaus-
flüge 2022 statt. Im Moment werden noch 
Ideen gesammelt.

Personal-Verband:
Aufgrund von Covid-19 wurde die Haupt-
versammlung im Jahr 2020 abgesagt und 
im Zirkularverfahren durchgeführt.

An der Hauptversammlung vom 21. Okto-
ber 2021 hatten wir Besuch von Urs Stauf-
fer. Er folgte der Einladung des Vorstandes 
und stellte die Arbeit des Zentralverbandes 
vor.

An der Hauptversammlung im Juni 2022 
wird der Vorstand teilweise neu gewählt. 
Der heutige Präsident und die Sekretärin 
treten zurück.

Weil infolge Covid-19 der Weihnachtsapéro 
2021 abgesagt wurde, hat sich der Vorstand 
entschieden, allen Mitarbeitenden ein klei-
nes Geschenk als Wertschätzung zu über-
geben. 

Am 8. April 2022 hat ein «Eiertütschen» mit 
Apéro stattgefunden. Leider haben nicht 
ganz so viele Personen teilgenommen wie 
erwartet. 

Termin nächste Sitzung:
Mittwoch, 16. November 2022, 
17.00 Uhr, Tiefbauamt Bern

Vorsitz  und Protokoll
Kurt Gasser

REGIONALGRUPPE BERN
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69. Generalversammlung 
vom 12. Mai 2022

STADT GRENCHEN
Personalverband der Stadt Grenchen

Am 12. Mai führte der Personalverband der 
Stadt Grenchen die 69. Generalversamm-
lung durch. Gekonnt führte Präsidentin 
Anne-Catherine Schneeberger durch die 
statutengemässen Traktanden.

In ihrem Jahresbericht gab vor allem die 
vom Gemeinderat als erheblich geltende 
Motion «Einführung eines Stellenmorato-
riums bzw. eine für die gesamte Stadtver-
waltung geltende Stellenplafonierung» zu 
diskutieren. Das zeige deutlich, dass der 
Gemeinderat mehrheitlich nicht (mehr) 
verwaltungspersonalfreundlich sei. Im 
mehrheitlich bürgerlichen Gemeinderat 
habe das Verwaltungspersonal nicht mehr 
den gleichen Stellenwert wie früher. «Man 
muss mit Besorgnis zur Kenntnis geneh-
men, dass sich der Wind gedreht hat», hielt 
Schneeberger fest. Man werde mit weiteren 
Tabubrüchen und weiterem Abbau an 
Personal und Errungenschaften rechnen 
müssen.

Der PVG stehe aber nicht alleine da, um 
sich zu wehren und sich für gute Arbeits-
bedingungen einzusetzen. Es gibt noch den 
Zentralverband Öffentliches Personal 

Schweiz ZV, der eine Rechtsberatung hat 
und den angeschlossenen Verbänden die 
Möglichkeit bietet, bei einer Revision der 
Personalerlasse die Entwürfe rechtlich 
überprüfen zu lassen. Glücklicherweise 
gäbe es in Grenchen immer noch die Ge-
meindeversammlung, welche das letzte 
Wort bei Änderungen der Personalordnung 
habe – aber auch hier gäbe es Bestrebun-
gen, dies zu ändern (Stichwort «Änderung 
der Gemeindeorganisation»).

Mit dieser Ausgangslage werde die Stadt 
Grenchen längerfristig ein Personalproblem 
bekommen (Burn-out, Krankheit, Kündi-
gungen) und als Arbeitgeberin nicht mehr 
attraktiv sein. Ein Beleg dafür sei, dass die 
Stadt heute schon hohe Geldbeträge für 
die Rekrutierung und Inserierung von neu-

Mike Brotschi 
Kassier
Personalverband der Stadt Grenchen

en Mitarbeitenden ausgeben müsse. Fairer-
weise müsste mit einem Personalabbau 
auch ein Leistungsabbau einhergehen. Dies 
werde aber nicht so gehandhabt, was 
zwangsläufig zu einer schlechteren Quali-
tät der Dienstleistungen führen wird (mehr 
Fehlleistungen, mehr Arbeitsrückstände, 
mehr Ausfälle, mehr unzufriedene Bürger/-
innen etc.).

Im Anschluss an die zügig durchgeführte 
Versammlung kamen die Anwesenden in 
den Genuss eines Apéros, gefolgt von 
einem schmackhaften Nachtessen aus der 
Küche des Parktheaters.

STADT GRENCHEN
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